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Informationen über die Grundsätze und Versorgungsziele des Hono-

rarverteilungsmaßstabs (HVM) der KVB gemäß Paragraf 87b Absatz 3 

Satz 3 SGB V 

Grundsätze des HVM der KVB 

Für Hausärzte sowie Kinder- und Jugendärzte werden nach den Vorgaben des Gesetzgebers 

wesentliche Leistungsbereiche im hausärztlichen Versorgungsbereich zu den Preisen der Bayeri-

schen Euro-Gebührenordnung (B€GO) vergütet und nicht durch HVM-Regelungen begrenzt. 

Verständlichkeit 
Die Honorarverteilung basiert für Fachärzte schwerpunktmäßig auf einer Obergrenzen-Systema-
tik. Bis zu dieser Obergrenze erfolgt die Vergütung zu den Preisen der Euro-Gebührenordnung. 
Bei Überschreitung der Obergrenze erfolgt eine abgestaffelte Vergütung. Die Obergrenze selbst 
ergibt sich dabei grundsätzlich aus dem Produkt der aktuell vom Arzt im Quartal abgerechneten 
Fallzahl multipliziert mit – bereits vor Jahresbeginn mitgeteilten – kalkulatorischen Fallwerten für 
Regelleistungsvolumen (RLV) und für qualifikationsgebundene Zusatzvolumen (QZV). 

Für jedes Mitglied der KVB sollen die Maßnahmen und Methoden des HVM transparent und klar 
dargestellt werden. Dies geschieht durch die entsprechenden Veröffentlichungen des HVM, flankiert 
von weiteren Maßnahmen wie Rundschreiben, Informationsbroschüren und einem jeweils aktuali-
sierten Internetauftritt zum Thema Honorar. 

 

Verteilungsgerechtigkeit 
Um die einzelnen Fachgruppen vor einer Dynamik in anderen Fachgruppen zu schützen, sieht 
der HVM im fachärztlichen Versorgungsbereich feste Fachgruppentöpfe vor. Innerhalb dieser 
Fachgruppentöpfe sind – je nach Situation und speziellen Bedürfnissen der einzelnen Fachgrup-
pen – fachgruppenspezifische Besonderheiten und auf die jeweilige Fachgruppe zugeschnittene 
QZV beziehungsweise innerhalb der Fachgruppe zu fördernde Leistungen vorgesehen. In Fäl-
len, in denen darüber hinaus praxisindividuelle Besonderheiten vorliegen, bestehen entspre-
chende Antragsmöglichkeiten. 

Rechtssicherheit 
Der HVM beachtet in seiner Gestaltung die gesetzlichen Vorgaben und die entsprechende Rechts-
fortbildung im Rahmen der höchstrichterlichen Rechtsprechung. 

Kalkulationssicherheit 
Die für Fachärzte geltenden kalkulatorischen Jahresfallwerte können – je nach Abrechnungser-
gebnis in der Fachgruppe – im jeweiligen Abrechnungsquartal nur bis auf eine garantierte, fest 
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definierte Untergrenze abgesenkt werden. Bei den RLV-Fallwerten liegt diese Grenze bei 95 Pro-
zent, bei den QZV-Fallwerten bei 85 Prozent. Damit kann ein Arzt im Grunde bereits zu Beginn 
des Quartals seine Obergrenze „hochrechnen“ und entsprechend kalkulieren. Gleiches gilt für 
Leistungen, die über Leistungstöpfe vergütet werden. Auch hier gibt es – bis auf wenige Ausnah-
men – eine Quotierungsuntergrenze von 85 Prozent.  

Versorgungsziele des HVM der KVB 
 
Aus diesen Grundsätzen und unter Berücksichtigung der bayerischen Versorgungslandschaft ist 
das Versorgungsziel des HVM der KVB die bestmögliche ambulante Versorgung der Patienten 
bei gleichmäßigen Versorgungsbedingungen im Flächenland Bayern nach Maßgabe des rechtli-
chen Rahmens, insbesondere unter den Bedingungen eines gesetzlichen Budgets und unter Be-
achtung der Vorgaben der Rechtsprechung zur Honorarverteilungsgerechtigkeit. Aus diesem 
Versorgungsziel leiten sich die folgenden weiteren Ziele ab: 

Planungssicherheit 
Der HVM soll zur Sicherung einer stabilen Patientenversorgung eine angemessene Vergü-
tung und eine verlässliche wirtschaftliche Planbarkeit für die Praxen gewährleisten. 

Direkter Bezug zur Leistung/Kausalität in der Leistungserbringung  
Durch Anknüpfung an die aktuelle Fallzahl verfolgt der HVM das Ziel der Abbildung des tat-
sächlichen Leistungsgeschehens. 

Verhinderung einer übermäßigen Ausdehnung 
Gesetzliche Aufgabe und damit auch Ziel der Honorarverteilung ist es, eine übermäßige Aus-
dehnung der Tätigkeit zu verhindern. Als Beispiele seien hier neben der grundsätzlichen Zu-
teilung einer Obergrenze die Maßnahmen der Fallzahlzuwachs-begrenzung und Fallwertmin-
derung genannt. 

Maßnahmen in Bezug zum Sicherstellungauftrag/(drohende) Unterversorgung 
Der HVM berücksichtigt die besondere Situation von Ärzten, die in unterversorgten bezie-
hungsweise in drohend unterversorgten Gebieten tätig sind und setzt in diesen Fällen Men-
genbegrenzungsregelungen mit Bezug zur Fallzahl für die im betroffenen Planungsbereich er-
brachten Fälle automatisch aus. Ärzte in angrenzenden Planungsbereichen, die die Patienten-
versorgung aufrechterhalten, können einen Antrag auf Ausnahme von Fallzahlbegrenzungs-
maßnahmen stellen. Durch diese Maßnahmen soll möglichen Versorgungsengpässen in struk-
turschwachen Gebieten Rechnung getragen werden. 

Berücksichtigung besonderer Konstellationen/Berücksichtigung eines besonderen Ver-
sorgungsbedarfs 
Besondere Praxiskonstellationen werden im HVM entsprechend berücksichtigt. Die grund-
sätzliche Bezugnahme auf die aktuelle Fallzahl unterstützt zum Beispiel Praxen in der Auf-
bauphase und erleichtert den Wiedereinstieg in die Praxistätigkeit. Auch außerhalb von (dro-
hend) unterversorgten Planungsbereichen trägt der HVM besonderen regionalen Versor-
gungsbedarfen und Versorgungsstrukturen Rechnung durch eine individuelle Antragsmöglich-
keit auf Anpassung der Obergrenze. 
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